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-
gen und gelten für alle Verträge und damit zusammenhängende Lieferungen zwi- 
schen der Firma Regnauer Fertighaus GmbH & Co. KG, im Folgenden kurz �Regnauer 

 

1. Der Bauherr ist an seine Bestellung 30 Tage gebunden. Der Fertighausvertrag ist  
 abgeschlossen, wenn die Regnauer Fertighaus die Annahme der Bestellung des  
 
2. Mündliche Zusagen von Mitarbeitern oder Handelsvertretern, die für die Regnauer  
 Fertighaus tätig sind, sind erst verbindlich, wenn sie von der Regnauer Fertighaus  
 
3.  
 

§ 2 Leistungsumfang
1. Der Vertrag wird als Detail-Pauschalvertrag geschlossen.
2. Bauausführung und Leistungsumfang richten sich nach den Festlegungen im Ver- 
 trag und nach der Regnauer Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung sowie  
 den Planunterlagen. Im Falle von Widersprüchen haben zunächst der Vertrag,  
 dann die Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung und anschließend die  
 Plandarstellung Vorrang, dies unbeschadet der Geltung der zwingenden Be- 
 stimmungen der jeweiligen Bauordnung bzw. des Bautechnikgesetzes. Im Übri- 
 gen gilt für die Vertragsabwicklung des Vertrages ausschließlich die Vergabe- und  
 Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B in der Fassung zum Zeitpunkt des  
 Vertragsabschluss als vereinbart, soweit nachstehend nicht andere Vereinbarun- 
  
 gelten die Regeln der Technik am Ort des Bauvorhabens, sowie die einschlägigen  
 technischen ÖNORMEN in der Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses  
 als vereinbart.
3. Einrichtungen, die in den Plänen dargestellt sind, stellen nur Möblierungsvor- 
 schläge dar und sind nicht im Leistungsumfang enthalten. Visualisierungen stellen  
 keine vertragliche, vereinbarte Festlegung dar. Es wird darauf hingewiesen, dass  
  
 tungs- und Ausstattungsbeschreibung enthalten sind, die nicht von der Regnauer  
 Fertighaus geschuldet werden. Visualisierungen oder Modelle sind unverbindlich  
 und werden lediglich zur Veranschaulichung erstellt.
4. Da der Bauantrag erst nach Vertragsschluss fertiggestellt wird, haben sowohl der  
 Bauherr als auch die Regnauer Fertighaus das Recht und den Anspruch gegenüber  
 dem anderen Vertragspartner, dass erforderlichenfalls der Fertighausvertrag an die
 genehmigungsfähige Ausführung des Hauses angepasst wird.
 Dasselbe gilt für statisch erforderliche Maßnahmen, die sich aus der Planung nach 
 Vertragsschluss ergeben. Des Weiteren ist diese wie auch die nachfolgende  
 Regelung (Mehrkosten/Minderkosten) dem Umstand geschuldet, dass erst nach  
 Vertragsannahme von Seiten der Firma Regnauer Fertighaus mit einer detaillierten  
 baurechtlichen und bauordnungsrechtlichen Prüfung der genehmigungsrecht- 
 lichen Anforderungen begonnen wird.
 Die Mehrkosten bzw. Minderkosten, die sich aus der Vertragsanpassung ergeben,  
 sind von der Regnauer Fertighaus dem Bauherrn in einem Nachtrag zum Fertig- 
 hausvertrag mitzuteilen. Sie sind zu ermitteln auf der Grundlage der Kalkulation der  
 Regnauer Fertighaus, welche dem Fertighausvertrag zugrunde liegt. Solche Mehr- 
 kosten, die aus Umständen resultieren, die von Regnauer Fertighaus zu verantwor- 
 ten sind, gehen allerdings zulasten von Regnauer Fertighaus. Etwaig aus solchen  
 Umständen resultierende Minderkosten kommen dem Bauherrn zugute.
 Ergeben die solcherart ermittelten Mehrkosten eine Überschreitung des in diesem  
 Vertrag vereinbarten Preises um mehr als 15 %, ist der Bauherr berechtigt, von  
 diesem Vertrag zurückzutreten. Die bis zum Zugang der Rücktrittserklärung  
 erbrachten Planungsleistungen werden nach dem von der HOAI empfohlenen  
 Preissystem und den in den Honorartafeln der HOAI als Orientierungswerte an- 
 geführten Honorarspannen mit dem jeweils unteren Tabellenwert (Mindestsatz)  
 abgerechnet. Etwaig bereits erbrachte Bauleistungen werden nach der diesem  
 Fertighausvertrag zugrunde liegenden Kalkulation abgerechnet. Eine solche  
  
 jedoch nicht statt, wenn der durch den Bauherrn erklärte Rücktritt auf  
 Umständen beruht, die von der Firma Regnauer Fertighaus zu verantworten sind.
5. Änderungen der Leistungen der Regnauer Fertighaus bleiben insofern vorbe- 
  
 zumutbar sind (unwesentliche Qualitätsänderungen werden vom Bauherren ak- 
 zeptiert) oder bei Änderungen auf Grund technischer Erfordernisse oder techni- 
 scher Entwicklungen.

§ 3 Leistungen des Bauherren 
1.  
 und Ausstattungsbeschreibung im Einzelnen dargestellt.
2. Bei Eigenleistungen des Bauherren obliegt Regnauer keine Beratungs- und Über- 
  
 Leistung durchgeführt werden.
3.  Der Bauherr ist berechtigt, die Baustelle auf eigene Gefahr zu betreten, um sich vom 

Bautenstand zu überzeugen. Besichtigungen durch den Bauherren sind nur nach 
Terminvereinbarung an Werktagen zu üblichen Arbeitszeiten möglich. Dabei hat 
er die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. Bis zur erfolgten Abnahme steht 
Regnauer das alleinige Hausrecht auf der Baustelle zu. Das etwaige Betreten der 

Baustelle durch den Bauherrn erfolgt auf eigene Gefahr. Der Bauherr hat alles zu 
unterlassen, was eine ordentliche Bauabwicklung des Bauvorhabens erschwert. 

§ 4 Preise
1. Die in diesem Vertrag vereinbarten Preise enthalten die zum Zeitpunkt der Ver- 
 tragsannahme gültige Umsatzsteuer. Liegt die Abnahme der Bauleistung mehr  
 als vier Monate nach Abschluss dieses Vertrages und ändert sich die Umsatz- 
 steuer nach Vertragsannahme, so ändert sich der Preis entsprechend.
2. Regnauer Fertighaus garantiert im Übrigen dem Bauherrn einen Festpreis für die  
 Dauer von 12 Monaten ab Vertragsannahme bis zum Montagebeginn.
  
 gung zugunsten des Bauherrn, beginnt die vorgenannte Garantiezeit für den  
 Festpreis ebenfalls mit dem Tag der Vertragsannahme durch Regnauer Fertighaus 
 
3. Wird der vorgenannte Zeitraum von 12 Monaten nicht eingehalten, so ist Regnauer  
 Fertighaus berechtigt, den Gesamtkaufpreis um jenen Prozentsatz zu verändern,  
 um den sich der Baupreisindex für Einfamiliengebäude in vorgefertigter Bauart  
 einschließlich Umsatzsteuer bezogen auf das Basisjahr 2015 für den Zeitraum ab  
 Ablauf des 5. Monats nach Vertragsschluss bis zum Montagebeginn verändert. Die  
 Preisanhebung darf jedoch 2 Prozentpunkte des Verbraucherpreisindexes des  
 Statistischen Bundesamtes für Deutschland bezogen auf das Basisjahr 2020 für  
 den Zeitraum ab Ablauf des 5. Monats nach Vertragsschluss bis zum Montage- 
 beginn nicht übersteigen.
 Bei der Berechnung des vorgenannten Zwölfmonatszeitraums und seiner Über- 
 schreitung werden jedoch solche Zeitspannen nicht eingerechnet, die auf  
 Umständen beruhen, die von der Regnauer Fertighaus zu verantworten sind.
 Der Bauherr wird nochmals ausdrücklich auf die von ihm gemäß § 5 dieser AGB zu  
  
 muss davon ausgehen, dass der Zeitraum von 12 Monaten nicht mehr eingehalten  
 werden kann, wenn er diese Allgemeinen Voraussetzungen nicht innerhalb eines  
 Zeitraums von höchstens 9 Monaten ab Vertragsannahme durch Regnauer  
 
4.  
  
 entstehenden Mehrkosten, sofern die Änderungen nicht auf Verantwortung der  
 Regnauer Fertighaus zurückzuführen sind. Anfallende Minderkosten werden von  
 der Regnauer Fertighaus vergütet.
5.  
  
 Optionen, die bereits im Vertragswerk genannt sind.
6. Auf Anforderung wird Regnauer Fertighaus Zulassungen bzw. Nachweise über  
  
 Aufwand ist im vereinbarten Vertragspauschalpreis nicht enthalten. 
 Zur Abdeckung der damit verbundenen Kosten ist vom Bauherren an Regnauer  
 Fertighaus der entstehende Bearbeitungsaufwand auf Nachweis zu vergüten.
7.  
 Kosten, insbesondere auch jene für Abnahmen, Anliegerleistungen, Anschluss- 
 kosten, verkehrslenkende Maßnahmen, bauphysikalische und statische  
 Überprüfungen trägt der Bauherr. Gleiches gilt für Kosten, die mit der Erfüllung  
 baubehördlicher Auflagen oder privatrechtlicher Vereinbarungen  
 (z.B. mit Nachbarn) verbunden sind.
8.  
 sen, z.B. statische oder bauphysikalische Berechnungen, Haustechnikanträgen oder  
  
 gung durch den Bauherren von Regnauer Fertighaus erbracht werden. Die  
 Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten bzw. 
 für Bauleistungen.
9. Mehrkosten bei Transport, Lagerung und/oder Montage aufgrund hanggeneigter,  
 unebener Baugrundverhältnisse mit mehr als 6° Neigung sind vom Bauherren zu  
 tragen und vor Leistungserbringung anzukündigen.

§ 5 Allgemeine Voraussetzungen für den Baubeginn
Regnauer Fertighaus kann mit Bau und Montage beginnen wenn:
1. das Baugelände in einem für die geplante Ausführung entsprechenden Zustand  
 vorliegt, und
2. die Baugenehmigung für das gesamte Gebäude erteilt ist oder sonst nach bau- 
  
 migung oder gleichrangige Unterlagen der Regnauer Fertighaus im Original  
 vorgelegt sind, und
3. die Ausstattungsfestlegung endgültig abgeschlossen ist und vom Bauherren unter- 
 zeichnet bei der Regnauer Fertighaus vorliegt, und
4. der Bauherr die Zahlung des vereinbarten Festpreises durch Übergabe einer  
 
5. die Fertigstellung des Kellers oder der Bodenplatte erfolgt ist, falls diese nicht im  
 Leistungsumfang der Regnauer Fertighaus enthalten ist.

§ 6 Termine und Fristen
Der Baubeginn für das Regnauer Haus oder der Montagebeginn der vorgefertigten 
Regnauer Bauteile kann frühestens liegen:
1. 12 Wochen nach Abschluss der vollständigen Ausstattungsfestlegung.
2. 
3. 12 Wochen nach Vorlage der vollständigen Baugenehmigung im Original oder  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Der Firma Regnauer Fertighaus GmbH & Co. KG Im Folgenden Regnauer Fertighaus genannt

ÖSTERREICH
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 gleichrangiger Unterlagen.
4.  
 nahme, falls diese nicht im Leistungsumfang der Regnauer Fertighaus enthalten ist.
5. Die terminliche Festlegung der Baudurchführung erfolgt zwischen dem Bauherren  
 und der Regnauer Fertighaus nach Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen  
 für den Baubeginn. Sollten in der Ausstattung zu ändernde Bauteile oder zusätz- 
  
 Fristen führen.
6. Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht in der üblicherweise geplanten 

Terminabfolge ausgeführt werden, hat sie Regnauer zu geeigneter Zeit zu erbrin-
gen. Die Abnahme des Vertragsobjekts gem. §7 AGBs wird hierdurch nicht berührt. 
Behinderungen bei der Herstellung des Objekts aus Umständen, die von Regnauer 
nicht zu vertreten sind, z.B. höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Sonderwün-
schen, Pandemien, verlängern die Herstellungsfrist um die Dauer der Behinde-
rung. 

§ 7 Baufertigstellung, Abnahme, Gewährleistung und Gefahrübergang
1. Die Abnahme des Regnauer Hauses erfolgt nach Mitteilung der Fertigstellung durch  
 Begehung und Erstellung eines Protokolls. Mit der Abnahme beginnt die Ge- 
 währleistung. Wegen unwesentlicher Mängel, die die ordnungsgemäße Benüt- 
 zung nicht wesentlich beeinträchtigen, kann die Abnahme nicht verweigert werden. 
2.  
 des gesamten Werklohnes durch Aushändigung der Hausschlüssel, bis dahin gilt  
 
3. Vor Aushändigung der Hausschlüssel darf das Regnauer Haus nicht bezogen  
 oder in anderer Weise genutzt werden.
4. Die Gewährleistungsfrist beträgt drei Jahre ab Abnahme. Der Bauherr ist ver- 
  
 lichen und kann sich Regnauer Fertighaus von Preisminderungsansprüchen bzw.  
 Wandlungsansprüchen dadurch befreien, indem innerhalb von angemessener  
 Frist eine Mängelbehebung durchgeführt bzw. das Fehlende nachgetragen wird. 
5.  
 und gewährt der Bauherr den Zugang zum Bauvorhaben zum vereinbarten Termin  
  
 ersetzen.
6. Mit der Benutzung des Regnauer Hauses geht die Gefahr auf den Bauherrn  
 über, auch wenn der Bauherr das Regnauer Haus nicht abnimmt, da spätestens  
 zu diesem Zeitpunkt die von Regnauer Fertighaus abgeschlossene Bauleistungs- 
 versicherung endet.
7. Das Bauwerk enthält Teile, die einer natürlichen Abnutzung auch innerhalb der 

Verjährungsfrist für Mängelrechte unterliegen (Verschleißteile). Es handelt sich 
hierbei insbesondere um Bauteile, für die eine Wartung erforderlich ist, z.B. Hei-

 
terbeschläge, Innen- und Außenanstriche sowie alle elastischen Wartungsfugen. 

ng und Instandhal-
tung sämtlicher Bauteile verantwortlich.

§ 8 Zahlungen
1. Der nach diesem Vertrag geschuldete Werklohn wird zu 100 % fällig mit der  
 Abnahme.
2. Bei Roh- und Ausbauhäusern können Abschlagszahlungen nach Leistungsstand  
 verlangt werden.
3. Minderpreise und Aufpreise, die bei der Ausstattungsfestlegung vereinbart wer- 
 den, sind zu saldieren.
4. Die Zahlungen sind ohne Abzüge beschleunigt zu leisten und müssen auf dem  
 nachstehenden Konto unter Angabe der Projektnummer verfügbar sein:
 Konto Regnauer Fertighaus bei der UniCredit Bank Austria AG.
 BIC: BKAUATWW
 IBAN: AT71 1100 0099 5403 3800
5. Zahlungen an Vertreter, Vermittler oder Fachberater haben keine schuldbefrei- 
 ende Wirkung für den Bauherren, es sei denn, die Regnauer Fertighaus hat eine  
 

§ 9 Bankgarantie
1.  
 einer abstrakten Bankgarantie eines österreichischen Bankinstituts mit einer Min- 
 destlaufzeit von 14 Monaten zu leisten. Die Sicherheit ist gemäß beigefügter Text- 
 vorlage auszufertigen und spätestens vier Wochen vor dem Ausstattungstermin an  
 Regnauer Fertighaus zu übergeben.
2. Kommt es zu einer Verzögerung in der Projektbearbeitung, die nicht in der Verant- 
  
 lich eine verlängerte Bankgarantie zu übergeben, welche mindestens eine Laufzeit  
 bis zur vollständigen Bezahlung des Restkaufpreises hat.
3. Die Regnauer Fertighaus ist berechtigt, für Zusatzleistungen, die nach Vertragsab- 
  
 ten Betrag überschreiten, eine zusätzliche gleichwertige Sicherheit zu verlangen.

§ 10 Vertragsbeendigung
 

-
träge als Konventionalstrafe vom vertragsgemäßen Bruttoentgelt zu bezahlen, wobei 
die Geltendmachung darüber hinaus gehender Schadensersatzansprüche vorbehal-

ten bleibt:
� nach Unterzeichnung des Vertragsangebots und Vertragsabschluss 10 %
� nach erfolgter Einreichplanung 15 %
� nach erfolgter Bauverhandlung 20 %
� nach Beginn der Fertigungsplanung 25 %
� nach Beginn der Fertigung der Fenster 50 %
� nach Beginn der Fertigung der Wände, Decken oder des Daches 80 %
� nach Montagebeginn 100 %
Im Falle der Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit des Bauherren ist Regnauer Fertig-
haus berechtigt, seine Leistungen zu unterbrechen oder gänzlich zu beenden und 
rechtliche Sicherungsmaßnahmen einzuleiten. Ein Zahlungsanspruch gegenüber 
dem Bauherren bleibt dabei in vollem Umfang zzgl. Schadensersatz bestehen. Be-
reits geleistete Zahlungen können auf die aus diesem Punkt resultierenden Ansprü-
che angerechnet werden.

Regnauer Fertighaus ist berechtigt, den gegenständlichen Vertrag aufzukündigen, 
wenn:
1.  
 gens abgewiesen wird,
2.  
 angemessenen Nachfristsetzung nicht nachkommt oder die Abwicklung be- 
 hindert,
3.  
 Nachfristsetzung nicht nachkommt. Diesfalls ist Regnauer Fertighaus ebenso be- 
 rechtigt, die in § 10 angeführte Konventionalstrafe neben den darüber hinausge- 
 henden Schadensersatzansprüchen geltend zu machen.

§ 12 Mehrheit von Bauherren

§ 13 Hinweis gem. § 19 Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG)
Wir, die Regnauer Fertighaus GmbH & Co. KG, werden nicht an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Stelle zur alternativen Streitbeilegung i.S.d. AStG teilneh-

§ 14 Allgemeine Bestimmungen
1. Das Eigentums- und Urheberrecht (insbesondere sämtliche Verwertungsrechte)  
  
 truktionszeichnungen und Berechnungen verbleibt bei Regnauer Fertighaus. Dem  
 Bauherren ist es nicht gestattet, die Planungsunterlagen für ein anderes als das  
 gegenständliche Bauvorhaben zu verwenden. Regnauer Fertighaus ist es jedoch  
  
 bendes Material verbleibt in Eigentum von Regnauer Fertighaus.
2.  
 schuldete Werksleistungen ganz oder teilweise an Subunternehmer zu übertragen. 
3. Der Regnauer Fertighaus wird gestattet, während der Bauzeit Bautafeln zu errich- 
 ten, sowie nach Fertigstellung und Einrichtung bis zur Übergabe des Hauses foto- 
  
4. Für das Vertragsverhältnis gilt österreichisches Recht als vereinbart, als Gerichts- 
 stand wird das sachlich in Betracht kommende Gericht der Landeshauptstadt  
 Salzburg vereinbart.
5.  
  
 nicht entsprochen wird, gilt eine rechtlich bedeutsame Erklärung dann als zuge- 
 gangen, wenn sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse abgesandt wurde.  
 Die eventuelle Rechtsunwirksamkeit einzelner Vertragspunkte beeinträchtigt  
 nicht die Gültigkeit des übrigen Vertrages und erklären die Parteien schon jetzt,  
  
 und dem daraus ersichtlichen Parteiwillen am nächsten kommt.
6. Soweit eine der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam oder nichtig sein  
 sollte, werden die übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt.

§ 15 Rücktrittsaufklärung
Die nachstehenden Bestimmungen gelten unter der Voraussetzung, dass es sich 
beim Bauherren um einen Konsumenten im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 
handelt:

§ 3 KschG:

(1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für  
-

sem dafür auf einer Messe oder einem Markt benutzten Stand abgegeben, so kann 
er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann 
bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt 
werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung dieser Urkunde, die zumindest den 

notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an 
den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu 
laufen. Diese Belehrung ist dem Verbraucher anlässlich der Entgegennahme seiner 
Vertragserklärung auszufolgen. Das Rücktrittsrecht erlischt bei Versicherungsverträ-
gen spätestens einen Monat nach Zustandekommen des Vertrages.
(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer oder ein mit ihm 
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zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt, einer 
-

Zwecke benutzten Räume gebracht hat.
(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 

 
 
2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen  
 
3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen  
  
 räume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt 15 Euro, oder wenn das  
  
 wird und das Entgelt 45 Euro nicht übersteigt.

-
-

handlungen mitgewirkt hat, mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass 
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ab-
lehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb des im Abs. 1 genannten Zeitraumes 
abgesendet wird.
(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurück-
treten, wenn der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das 
Sammeln und die Entgegennahme von Dienstleistungen über das Aufsuchen von 
Privatpersonen sowie Werbeveranstaltungen oder über die Entgegennahme von Be-
stellungen auf Waren (§§ 54, 57 und 59 GewO 1994) verstoßen hat. Die Bestimmun-
gen des Abs. 1 und 4 sind auch auf dieses Rücktrittsrecht anzuwenden. Es steht dem 
Verbraucher auch in den Fällen des Abs. 3 zu.

§ 3a KschG:

(1) Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag weiters zu-
rücktreten, wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Um-
stände, die der Unternehmer im Zuge der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich 
dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten.
(2) Maßgebliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind
1. die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten, die erforderlich  
 ist, damit die Leistung des Unternehmers erbracht oder vom Verbraucher verwen- 
 det werden kann,
2. die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile,
3. 
4. die Aussicht auf einen Kredit.
(3) Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu laufen, 
sobald für den Verbraucher erkennbar ist, dass die in Abs. 1 genannten Umstände 

Belehrung über dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt je-
doch spätestens einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch 
beide Vertragspartner, bei Bank- und Versicherungsverträgen mit einer ein Jahr über-
steigenden Vertragsdauer spätestens einen Monat nach dem Zustandekommen des 
Vertrags.
(4) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn
1. er bereits bei den Vertragsverhandlungen wusste oder wissen musste, dass die  
 maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintre- 
 ten werden,
2. der Ausschluss des Rücktrittsrechts im Einzelnen ausgehandelt worden ist oder
3. der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des Vertrags bereit  
 erklärt.
(5) Für die Rücktrittserklärung gilt § 3 Abs. 4 sinngemäß.

§ 4 KschG:

(1) Tritt der Verbraucher nach § 3 oder § 3a vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug
1. der Unternehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom  
 Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die Sache ge- 
 machten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen,
2. der Verbraucher die empfangenen Leistungen zurückzustellen und dem Unter- 
 nehmer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Ent- 
 schädigung für eine damit verbundene Minderung des Gemeinen Wertes der  
 Leistung, zu zahlen; die Übernahme der Leistungen in die Gewahrsame des Ver- 
 brauchers ist für sich allein nicht als Wertminderung anzusehen
(2) Ist die Rückstellung der vom Unternehmer bereits erbrachten Leistungen unmög- 
 lich oder untunlich, so hat der Verbraucher dem Unternehmer deren Wert zu  
 vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen.
(3) Die Abs. 1 und 2 lassen Schadenersatzansprüche unberührt.
1. Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für  
  
 sem dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so  
 kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rück- 
 tritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer  
 Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung dieser Urkunde,  
  
 Vertrages notwendigen Angaben sowie die hiermit erfolgte Belehrung über das  
 Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustande- 
 kommen des Vertrages zu laufen. Diese Belehrung wurde sohin dem Verbraucher  
 anlässlich der Entgegennahme seiner Vertragserklärung ausgefolgt.
2. Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer oder ein mit ihm  
 zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt,  
  
 liches, individuelles Ansprechen auf der Straße in die vom Unternehmer für seine  
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1)  
 

rechtlichen Sondervermögen empfohlen (§ 310 BGB).

§ 1 Art und Umfang der Leistung 
(1) Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag be- 
 stimmt. Als Bestandteil des Vertrages gelten auch die Allgemeinen Technischen 
 Vertrags bedingungen für Bauleistungen (VOB/C).
(2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:
 1. die Leistungsbeschreibung,
 2. die Besonderen Vertragsbedingungen,
 3. etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,
 4. etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,
 5. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen,
 6. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
(3)  
(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung er- 
  
 mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht einge- 
  
 stimmung übertragen werden.

§ 1 Art und Umfang der Leistung 
(1) Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag be- 
 stimmt. Als Bestandteil des Vertrages gelten auch die Allgemeinen Technischen 
 Vertrags bedingungen für Bauleistungen (VOB/C).
(2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:
 1. die Leistungsbeschreibung,
 2. die Besonderen Vertragsbedingungen,
 3. etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,
 4. etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,
 5. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen,
 6. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
(3)  
(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung er- 
  
 mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht einge- 
  
 stimmung übertragen werden.

§ 2 Vergütung 
(1) Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der 
 Leis tungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen 
 Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den 
 Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der ge- 
 werblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.
(2) Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich  
 ausgeführten Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z.B.  
 durch Pauschalsumme, nach Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart  
 ist.
(3) 1. Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leis- 
 tung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgese- 
 henen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis.
 2. Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist 
 auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkos- 
 ten zu vereinbaren.
 3. Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansat- 
 zes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der 
  
 höhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer 
 Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesent- 
 lichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustellen- 
  
 ten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem 
 neuen Preis vergütet.
 4. Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung 
 andere Leistungen abhängig, für die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann 
 mit der Änderung des Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der Pau- 
 schalsumme gefordert werden.
(4)  
 traggeber selbst übernommen (z. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Betriebs- 
  
 entsprechend.
(5)  
 gebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung  
 geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minder- 
 
(6) 1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auf- 
 tragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch 
  
 ginnt.
 2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für 
 die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. 
 Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren.

(7) 1. Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die 
 Vergütung unverändert. Weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der ver- 
 traglich vorgesehenen Leistung so erheblich ab, dass ein Festhalten an der 
 Pauschalsumme nicht zumutbar ist (§ 313 BGB), so ist auf Verlangen ein Aus- 
 gleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewähren. Für 
 die Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermittlung aus- 
 zugehen.

2. Die Regelungen der Absätze 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer Pau-
schalsumme.
3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Nummern 1 und 2 auch für 
Pauschalsummen, die für Teile der Leistung vereinbart sind; Absatz 3 Nummer 
4 bleibt unberührt.

(8)   
  
 hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst 
  
 
  
 solche Leistungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, 
 wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mut- 
 maßlichen Willen  
  
 Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 
 5 oder 6 entsprechend.
 3.  
  bleiben unberührt.
(9)  
  
 Vertrags  
 hat, so hat er sie zu vergüten.
  
 
(10) Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn 
 ausdrücklich vereinbart worden sind (§ 15).

§ 3 Ausführungsunterlagen 
(1)  
 lich und rechtzeitig zu übergeben.
(2) Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen  
  
  
 
(3)  
 steckung en und die übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind  
  nehmer maßgebend. Jedoch hat er sie, soweit es zur ordnungs- 
 gemäßen Vertrags erfüllung gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen 
 
(4)  Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und 
 Geländeober  
 lagen im Baubereich in ei  
 .
(5) Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere 
  
 nischen Vertragsbedingungen, oder der gewerblichen Verkehrssitte oder auf 
 besonderes Ver Absatz  
 
(6)  1. Die in Absatz 5 genannten Unterlagen dürfen ohne Genehmigung ihres  
  
 als den vereinbarten Zweck benutzt werden. 
  
 vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den festgelegten 
  
  
 der Kopien ist auf Verlangen nachzuweisen.
  
 bers zur Nutzung der Unterlagen und der DV-Programme berechtigt.

§ 4 Ausführung
(1)  
 auf der Baustelle zu sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen Unter- 
  
 en und Erlaubnisse � z. B. nach dem Baurecht, dem Straßenverkehrsrecht, dem 
 Wasserrecht, dem Gewerberecht � herbeizuführen.
  
 tung zu überwachen. Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten 
 und Lagerräumen, wo die vertragliche Leistung oder Teile von ihr hergestellt 
  
 sind ihm die Werkzeichnungen oder andere Ausführungsunterlagen sowie die 
 Ergebnisse von Güteprüfungen zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen 
  

VOB TEIL B � ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Für die Ausführung von Bauleistungen1) Din 1961 � Fassung 2016
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 er vertraulich zu behandeln.
  
 henden  
 führung der Leistung notwendig sind. Die Anordnungen sind grundsätzlich nur 
  
  
  
 führung bestellt ist.
  
 oder unzweckmäßig, so hat er seine Bedenken geltend zu machen, die Anord- 
 nungen jedoch auf Verlangen auszuführen, wenn nicht gesetzliche oder behörd- 
 liche Bestimmungen entgegenstehen. Wenn dadurch eine ungerechtfertigte  
  
(2)  
 Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die 
 gesetz lichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Es ist seine Sache, 
 die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu leiten und für Ordnung auf sei- 
 ner Arbeitsstelle zu sorgen.
 2. Er ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossen- 
   
 wortlich. Es ist ausschließlich seine Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnah- 
 
(3) 

(auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom 
 

für seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen verantwortlich.
(4) 

unentgeltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen:
 1. die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle, 
 2. vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise, 
 3.  vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Verbrauch 

-
mer tragen sie anteilig. 

(5)  
Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und 

-
den und Grundwasser zu schützen, ferner Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt 

die Vergütung nach § 2 Absatz 6. 
(6)  

der Baustelle zu entfernen. Geschieht es nicht, so können sie auf Kosten des Auf-
tragnehmers entfernt oder für seine Rechnung veräußert werden.

(7)  -
rch mangelfreie 

vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt 

und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen 
werde (§ 8 Absatz 3).

(8) 
 

übertragen. Die Zustimmung ist nicht notwendig bei Leistungen, auf die der 

eine angemessene Frist zur Aufnahme der Leistung im eigenen Betrieb setzen 
und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde 
(§ 8 Absatz 3).

 -
ternehmer die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile B und C 
zugrunde zu legen.

 

Nachunternehmers mit Namen, gesetzlichen Vertretern und Kontaktdaten be-
-

ne Nachunternehmer Erklärungen und Nachweise zur Eignung vorzulegen.
(9) Werden bei Ausführung der Leistung auf einem Grundstück Gegenstände von 

Altertums-, -

anzuzeigen und ihm die Gegenstände nach näherer Weisung abzuliefern. Die 
Vergütung etwaiger Mehrkosten regelt sich nach § 2 Absatz 6. Die Rechte des 

(10) -

weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Das Ergebnis 

§ 5 Ausführungsfristen 
(1) Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, 

angemessen zu fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene 
Einzel fristen gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrück-
lich vereinbart ist.

(2) 

-

(3) 

 
(4)   

-

Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3). 

§ 6 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung 
(1)  

tung  
zeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichti-

-
che und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

(2) 1. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist:
 a) 
 b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete  

 
arbeitenden Betrieb,

 c)  
Umstände.

  
des Angebots normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behin-
derung.

(3) 
kann, um die Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hindernden 
Umstände wegfallen, hat er ohne weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder-

(4) Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem 
Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in 
eine ungünstigere Jahreszeit.

(5) Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass 
die Leistung dauernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach 
den Vertragspreisen abzurechnen und außerdem die Kosten zu vergüten, die 

 nehmer bereits entstanden und in den Vertragspreisen des nicht 
ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind.

(6) Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der 
andere Teil Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des 
entgangenen Gewinns aber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übri-

nach § 642 BGB unberührt, sofern die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt oder 

(7) Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf 
-

hat, sind auch die Kosten der Baustellenräumung zu vergüten, soweit sie nicht in 
der Vergütung für die bereits ausgeführten Leistungen enthalten sind. 

§ 7 Verteilung der Gefahr 
(1) Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch hö- 

-
nehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat dieser 
für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche nach § 6 Absatz 5; für ande-

(2) Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören alle mit der baulichen 
Anlage unmittelbar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leistungen, 
unabhängig von deren Fertigstellungsgrad.

(3)  Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören nicht die noch nicht ein-
 
  thcin sllafnebe neröheg gnutsieL netrhüfegsua esiewliet redo znag red uZ .ne

Hilfskonstruktionen und Gerüste, auch wenn diese als Besondere Leistung oder 
selbständig vergeben sind.

(1) 
kündigen.
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anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart 
-

wirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 649 BGB).
(2) 

anderen Gläubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15 InsO) beziehungsweise 
ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren 

 -
geber kann Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen.

(3)  
7 und 8 Nummer 1 und des § 5 Absatz 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen 
ist. Die Kündigung kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen 
Leistung beschränkt werden.

 -
-

ren zu lassen, doch bleiben seine Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden 
weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die weitere Ausführung 
zu verzichten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, wenn die 
Ausführung aus den Gründen, die zur Kündigung geführt haben, für ihn kein In-
teresse mehr hat. 

 

Bauteile gegen angemessene Vergütung in Anspruch nehmen.
 -

nen Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche spätestens binnen 12 Werk-
tagen nach Abrechnung mit dem Dritten zuzusenden.

(4)  
 

die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Absatz 3 Nummer 1 
Satz 2 und Nummer 2 bis 4 gilt entsprechend.

 2. sofern dieser im Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB geschlossen wurde,
 a)  

1 Satz 2 und Nummer 2 bis 4 gilt entsprechend.
 b)  bei wesentlicher Änderung des Vertrages oder bei Feststellung einer schwe-

ren Verletzung der Verträge über die Europäische Union und die Arbeitsweise der 
Europäischen Union durch den Europäischen Gerichtshof. Die ausgeführten Leis-
tungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Etwaige Schadensersatzansprüche 
der Parteien bleiben unberührt.

 Die Kündigung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntwerden des Kündi-
gungsgrundes auszusprechen.

(5) 
des 4. Teils des GWB, ganz oder teilweise an Nachunternehmer weitervergeben 
hat, steht auch ihm das Kündigungsrecht gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe 

-
mäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b gekündigt wurde. Entsprechendes gilt für 

-
ber den Vertrag gemäß Satz 1 gekündigt hat.

(6)  
(7) 

tungen alsbald nach der Kündigung verlangen; er hat unverzüglich eine prüfbare 
Rechnung über die ausgeführten Leistungen vorzulegen.

(8) Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für 
die Zeit bis zum Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden.

(1) 
  

 

 -
nerverzug gerät.

(2) -

gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kün-
digen werde.

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außer-
 

-
berührt.

(1) -
schulden ihrer gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfül-
lung ihrer Verbindlichkeiten bedienen (§§ 276, 278 BGB).

(2) 1. Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, für 
-

ten, so gelten für den Ausgleich zwischen den Vertragsparteien die allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist. 

Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer Maßnahme ist, die der Auf-
traggeber in dieser Form angeordnet hat, trägt er den Schaden allein, wenn ihn 

nach § 4 Absatz 3 hingewiesen hat.
 rch Versicherung 

-
gen, nicht auf außergewöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämi-

-
rer hätte decken können.

(3) -
-
-

der Folgen eigenmächtiger Versperrung von Wegen oder Wasserläufen, so trägt 

(4) -

Verfahren oder die Verwendung geschützter Gegenstände angeboten oder wenn 
-

gewiesen hat.
(5) Ist eine Vertragspartei gegenüber der anderen nach Absätzen 2, 3 oder 4 von der 

Ausgleichs -
chen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn sie nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig gehandelt haben.

(6) Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch ge-
nommen wird, den nach Absätzen 2, 3 oder 4 die andere Vertragspartei zu tragen 
hat, kann sie verlangen, dass ihre Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit ge-
genüber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen 
oder befriedigen, ohne der anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben zu haben.

§ 11 Vertragsstrafe 
(1) Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB.
(2) -

(3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie nach 
Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche 
gerechnet.

(4) -
gen, wenn er dies bei der Abnahme vorbehalten hat.

§ 12 Abnahme 
(1) 

-
geber binnen 12 Werktagen durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart 
werden.

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzuneh-
men.

(3) Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert 
werden.

(4)  -
langt. Jede Partei kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen zuziehen. Der 
Befund ist in ge -

 Vorbehalte wegen bekannter Mängel und wegen Vertrags-

Partei erhält eine Ausfertigung.
 

-
zu ein 
mitzuteilen.

(5) 1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf 

tung.
  

nen Teil der Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach  
Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts  
anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Wei-
terführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme.

 3. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auf-
traggeber spätestens zu den in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten 
geltend zu machen.

(6) 
schon nach § 7 trägt.

§ 13 Mängelansprüche
(1) -

-

-
bart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln,






